TIP DES MONATS 12/04

Falsches Fahrzeug abgeschleppt
Ein Autofahrer, der eine Großveranstaltung besuchen wollte, stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Straßenrand ab. Da an der gegenüberliegenden Straßenseite keine Fahrzeuge geparkt waren, blieb noch eine Fahrbahnbreite von über 5 m. Später wurden auch Fahrzeuge auf der anderen Straßenseite geparkt mit der Folge, dass der Linienbus die Straße nicht mehr befahren konnte, weil die Fahrbahnbreite zu eng geworden war. Die Polizei ordnete an, alle auf der einen Seite abgestellten Fahrzeuge abzuschleppen, darunter auch das erstgenannte Fahrzeug.

Allerdings brauchte dessen Fahrer die Abschleppkosten nicht zu zahlen. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass er nicht damit habe rechnen müssen, dass andere Fahrer ihr Auto verkehrswidrig und rücksichtslos auf der anderen Straßenseite abstellen würden.

(Oberwaltungsgericht Münster, NZV 2001, 94)

